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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1996

Norm

WEG §13 Abs2 Z1

WEG §13 Abs2 Z2

Rechtssatz

Müssen für die Herstellung des Anschlusses der im Keller errichteten sanitären Anlagen an den bestehenden

Hauskanal allgemeine Teile der Liegenschaft, nämlich die an den Lagerraum angrenzenden Kellerteile samt

Abwasseranlage in Anspruch genommen werden, so hat dies zur Folge, daß dem Antrag der Antragstellerin nur dann

stattgegeben werden kann, wenn neben den allgemeinen Voraussetzungen des § 13 Abs 2 Z 1 WEG auch diejenigen

des § 13 Abs 2 Z 2 WEG erfüllt sind.
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